
BERGER Anhänger GmbH & Co. KG

Bruckstraße 56  70734 Fellbach

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bei Fernabsatzverträgen hat der Verbraucher das Recht, die Ware innerhalb 

von 2 Wochen nach Eingang zurückzugeben. Das Rückgaberecht kann nur 

durch Rücksendung der Ware oder, wenn die Ware nicht als Paket versandt 

werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden; zur 

Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Kosten der 

Rücksendung trägt bei Ausübung des Rückgaberechts bei einem Bestellwert 

bis zu 40,00 € der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht 

nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über 40,00 € hat der 

Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen. Der Verbraucher 

hat Wertersatz für eine durch die bestimungsgemäße Ingebrauchnahme der 

Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Die Verbraucher darf die 

Ware vorsorglich und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, die durch die reine 

Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als 

„neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

1. Allgemeines: Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 

Geschäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 

Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Verbraucher im Sinne dieser 

Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten 

wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet 

werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche und 

juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in 

Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen 

beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl 

Verbraucher als auch Unternehmer.

2. Vertragsschluss und Preise: Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. Mit der 

Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir 

sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach 

Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung 

der Ware an den Kunden erklärt werden. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem 

Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung 

stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der 

Annahmeerklärung verbunden werden. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 

richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, 

dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines 

kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die 

Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich 

zurückerstattet. Fest vereinbarte Preise sind nur für den jeweils abgeschlossenen Auftrag gültig. 

Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin 

mehr als 4 Monate liegen, dann gilt der am Tag der Lieferung gültige Preis, bei Lieferung an 

Unternehmer schon dann, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 

Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen 

eintreten. Sind in den Preisen Frachtkosten sowie andere Kosten oder Gebühren enthalten und 

erhöhen sich diese nach Vertragsabschluss oder fallen diese zusätzlich nach Vertragsabschluss 

an, sind wir berechtigt, die Mehrbelastung an den Unternehmer zu berechnen. Offensichtliche 

Schreib- und Rechenfehler können nachträglich korrigiert werden. Die Preise verstehen sich in 

Euro und gelten ab unserem Geschäftssitz zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

3. Lieferzeiten: Die angegebenen Lieferzeiten sind grundsätzlich unverbindlich. Fest vereinbarte 

Lieferfristen beginnen mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung 

der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang 

einer vereinbarten Anzahlung. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch Eintritt 

von unvorhergesehenen Umständen gehindert sind, die wir trotz nach den Umständen des Falles 

mit zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden konnten, so verlängern sich, wenn die Lieferung nicht 

unmöglich wird, die Lieferfristen in angemessenem Umfang. Geraten wir mit einer unserer 

Lieferverpflichtungen in Verzug oder wird unsere Leistung aus Gründen unmöglich, die wir zu 

vertreten haben, so stehen dem Kunde nach Setzen einer Nachfrist von mindestens 4 Wochen 

die gesetzlichen Rechte mit der Maßgabe zu, dass von uns nur dann Schadensersatz verlangt 

werden kann, wenn der Verzug oder die Unmöglichkeit auf groben Verschulden unsererseits, 

unserer gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruht. 

4. Gefahrübergang, Annahmeverzug: Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim 

Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der 

sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Ist 

der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der 

Sache auf den Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer in Verzug der 

Annahme ist. Wird die Auslieferung auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden ihm, 

beginnend 14 Tage nach Bereitstellungsanzeige, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, 

mindestens jedoch ½ v.H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat, berechnet. Wir sind 

berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig über 

den Liefergegenstand zu verfügen und den Kunde mit angemessen verlängerter Frist zu 

beliefern. 

5. Gewährleistung: Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach 

unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Käufer Verbraucher, so 

wird unter Berücksichtigung unserer ökonomischen Interessen zur Behebung eines Mangels der 

Ware folgende Vorgehensweise vereinbart: Bei Produkten im Wert unter EUR 100,00 kann der 

Verbraucher zunächst nur Ersatzlieferung verlangen. Übersteigt der Wert der Kaufsache EUR 

100,00, steht uns binnen angemessener Zeit zunächst ein Nachbesserungsversuch zu. Als 

angemessen gilt eine Nachbesserungsfrist von 20 Werktagen. Ist die Nachbesserung 

wirtschaftlich nicht zumutbar, erfolgt die Nacherfüllung durch Ersatzlieferung. Schlägt die 

Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 

(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 

geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 

Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel 

innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die 

Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die 

rechtzeitige Absendung. Der Unternehmer trägt die volle Beweislast für sämtliche 

Anspruchsvoraussetzungen. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach 

dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über 

offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der 

Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die 

Gewährleistungsrechte 2 Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist 

des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den 

Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf der 

Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft 

den Verbraucher die Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache. Wählt der Kunde wegen 

eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiteter Nacherfüllungen den Rücktritt vom Vertrag, 

steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach 

gescheiteter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies 

zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert 

der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht 

haben. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die 

Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder 

Werbung des Herstellers stellen keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer 

mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der 

Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht. Garantien im Rechtsinne 

erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. Für 

Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher 

beträgt die Verjährungsfrist 2 Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen beträgt 

die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den 

Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat.

6. Besondere Leistungs- und Reparaturbedingungen

6.1. Auftrag und Preise: Im Auftragsschreiben oder in einem Bestätigungsschreiben werden die 

zu erbringenden Leistungen bezeichnet und der voraussichtliche Fertigstellungstermin 

angegeben. Der Kunde erhält eine Durchschrift des Auftragsscheins. Preisangaben im 

Auftragsschein können auch auf die bei uns ausliegenden Preis- und Arbeitskataloge hinsichtlich 

der in Frage kommenden Positionen erfolgen. Wünscht der Kunde eine verbindliche 

Preisangabe, so bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlags; in diesem sind die Arbeiten, 

die zur Herstellung des Werks erforderlichen Stoffe im Einzelnen aufzuführen und mit dem 

jeweiligen Preis versehen. Wir sind an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 4 Wochen 

nach seiner Abgabe gebunden. Kostenvoranschläge sind aufgrund Vereinbarung kostenpflichtig. 

Vorarbeiten, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, 

Zeichnungen und Modellen, die vom Kunden angefordert werden, sind ebenfalls aufgrund 

Vereinbarung vergütungspflichtig. Wird aufgrund des Kostenvoranschlags ein Auftrag erteilt, so 

werden etwaige Kosten von dem Kostenvoranschlag und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der 

Auftragsrechnung verrechnet. Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird der entstandene und zu 

belegende Aufwand von uns dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn ein Auftrag nicht 

ausgeführt wird, weil der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht auftrat, ein benötigtes 

Ersatzteil nicht mehr zu beschaffen ist, der Kunde durch sein Verschulden zum vereinbarten 

Termin nicht anwesend war oder der Auftrag während seiner Ausführung vom Kunden 

zurückgezogen wurde.

6.2. Gewährleistung: Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr 

durch Nachbesserung oder Neuherstellung. Sofern wir die in einem Mangel liegende 

Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben, ist der Kunde nicht zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Rechte des Kunden wegen Mängeln, die nicht an Bauwerk bzw. einem Werk, das in 

der Erbringung von Planungs- und Überwachungsleistungen hierfür besteht, betreffen, verjähren 

in 1 Jahr ab Abnahme des Werkes/Reparaturgegenstandes. Die kurze Verjährungsfrist gilt nicht, 

wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und 

Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Eine Haftung von uns nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

6.3. Werkunternehmerpfandrecht Erfolgt nicht spätestens 3 Monate nach der 

Abholaufforderung die Abholung, entfällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbewahrung und somit 

jede Haftung für leichte fahrlässige Beschädigung oder Untergang. Einen Monat vor Ablauf der 

Frist ist dem Kunden eine Verkaufsandrohung zuzusenden. Wir sind berechtigt, den 

Reparaturgegenstand nach Ablauf dieser Frist zur Deckung der Auftrags- und Lagerkosten zum 

Verkehrswert zu veräußern; etwaiger Mehrpreis ist dem Kunden zu erstatten.

7. Eigentumsvorbehalt: Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der 

Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Verträgen mit Unternehmern 

behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen 

aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter 

auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigung oder die Vernichtung 

der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen 

Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Wir sind berechtigt, bei 

vertragswidrigen Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung 

vorstehender Benachrichtigungspflichten vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 

herauszuverlangen. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz 

des Fahrzeugbriefs allein uns zu.

8. Zahlungen: Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt zu zahlen. Nach 

Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Abzug von Skonto ist nicht zulässig, 

es sei denn, dass etwas anderes schriftlich vereinbart ist und keine überfälligen Zahlungen 

bestehen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. 

Wechsel und Scheck stellen keine Barzahlung dar und werden nur zahlungshalber angenommen. 

Der Verbraucher hat während des Verzugs eine Geldschuld in Höhe von 5 %, der Unternehmer 

in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten 

wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. 

9. Haftung: Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 

nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. 

Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung 

unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen 

nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen 

nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 

Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab 

Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. Weiter gehende Ansprüche 

als in diesen Bedingungen erwähnten, auch diejenigen mittelbarer Natur, vor allem solche, die 

sich aus Schäden an Gegenständen ergeben, die nicht mit dem Liefergegenstand identisch sind, 

sind ausgeschlossen. Darunter fallen insbesondere solche aus Verschulden beim 

Vertragsschluss, aus positiver Vertragsverletzung und unerlaubter Handlung. Dies gilt nicht, 

soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober 

Fahrlässigkeit unbeschränkt haften. Wir haften nicht für Schäden, die auf Nachbearbeitungen 

oder auf sonstige Veränderungen oder Behandlungen des Kunden oder Dritter zurückzuführen 

sind.  

10. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit: Es gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN Kaufrechts finden keine Anwendung. 

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag 

unser Geschäftssitz oder nach unserer Wahl jeder sonstige gesetzlich zulässige Gerichtsstand. 

Ein auf Grund dieser Bedingungen abgeschlossener Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit 

einzelner Bedingungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. 


